
Anlage 3   zum Städtebaulichen Vertrag 

Bürgschaftsurkunde 
 

Der Investor 

Name und Anschrift 

StEG Stäbelower Entwicklungsgesellschaft mbH&CoKG 
Herr Rüdiger Brügge 
Lindenweg 1, 18198 Stäbelow 
(nachfolgend auch Investor genannt) 

 

 
und  

der Auftraggeber  

 

Gemeinde Stäbelow 
über Amt Warnow West 
Schulweg 1 a, 18198 Kritzmow 
 
letztlich vertreten durch 
 

den Bürgermeister, Herrn Leif Kaiser 

 
 

haben folgenden Vertrag geschlossen: 
 

 

Städtebaulichen Vertrag über die Erstellung der 7. Änderung des B 05 „Dorfmitte“ in der 
Gemeinde Stäbelow durch die Bürogemeinschaft für Stadt- und Dorfplanung, bsd, Herrn 
Dipl.-Ing. Wilfried Millahn. 
Der Investor hat sich verpflichtet, sämtliche für die Bauleitplanung sowie die Vermessung 
und ggf. erforderliche Gutachten  notwendigen Kosten zu übernehmen. 

 

Nach den Bedingungen des Vertrages hat der Investor hierfür eine Bürgschaft zu stellen. 

Der Bürge  

Name und Anschrift 

 

 

 
 

übernimmt hiermit für den Investor die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem 
Recht und verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von  
 

 

4.336,36 EUR 

 

 

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Anfechtung, der Aufrechnung sowie der 
Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. 
Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder 
rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners. 
 

Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 

Ort, Datum      Unterschriften 

__________________________________  _________________________________ 

 

       _________________________________ 


